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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm.html?dyn_pageIndex=1

Solange die Gesetzesrevision nicht in Kraft gesetzt ist,
gilt das bisherige Recht!

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm.html?dyn_pageIndex=1
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Bundesgerichtsentscheid zur Lüftungsfensterpraxis BGE 142 // 100

Die IGW müssen bei sämtlichen Fenstern eingehalten werden.

Ausnahmebewilligung kann erteilt werden, auch wenn die
Immissionsgrenzwerte unwesentlich überschritten sind, sofern deren
Einhaltung nicht in städtebaulich befriedigender Weise erreicht und mittels
Lüftungsfenstern an den lärmabgewandten Seiten und allfälligen weiteren
Massnahmen ein angemessener Wohnkomfort sichergestellt werden
kann.
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Alarmwert
Lr in dB(A)

Immissions-
grenzwert
Lr in dB(A)

Planungswert
Lr in dB(A)

Empfindlich-
keitsstufe
ES

NachtTagNachtTagNachtTag

606545554050I

657050604555II

657055655060III

707560705565IV

> Grenzwertschemas sind in den Anhängen der LSV zu finden.
> Die Empfindlichkeitsstufe kann dem Bauzonenplan und der Bau- und

Nutzungsordnung (BNO) entnommen werden.
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https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html

https://www.ag.ch/app/agisviewer4/v1/agisviewer.html
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Lärmgutachten Lärmschutzmassnahmen

> Stellung der Gebäude
> Gebäudeform
> Grundrissgestaltung
> Balkone
> etc.

Interessenabwägung

Gemeinde stellt Antrag
zur kant. Zustimmung
nach Art. 31 Abs. 2 LSV
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https://www.bauen-im-laerm.ch/ausnahmebewilligung/interessenabwaegung/

https://www.bauen-im-laerm.ch/ausnahmebewilligung/interessenabwaegung/
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1 Baubewilligungen für die Erstellung und die wesentliche Änderung von
Gebäuden, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, werden unter
Vorbehalt von Absatz 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgrenzwerte eingehalten
werden können, soweit dies verhältnismässig ist.
2 Können die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so darf die
Baubewilligung nur erteilt werden, wenn:
a. bei jeder Wohneinheit:

1. zur Be- und Entlüftung der lärmempfindlichen Räume eine
kontrollierte Wohnraumlüftung installiert wird, und

– ein Kühlsystem vorhanden ist oder
– mindestens ein lärmempfindlicher Raum über ein Fenster

verfügt, bei dem die Immissionsgrenzwerte eingehalten
sind,
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2. mindestens die Hälfte der lärmempfindlichen Räume über ein
Fenster verfügt, bei dem die Immissionsgrenzwerte eingehalten
sind, oder

3. mindestens ein lärmempfindlicher Raum über ein Fenster verfügt,
bei dem die Immissionsgrenzwerte eingehalten sind, sowie ein
privat nutzbarer Aussenraum zur Verfügung steht, bei dem die
Immissionsgrenzwerte eingehalten sind; und

b.  der bauliche Mindestschutz nach Artikel 21 gegen Aussen- und Innenlärm
angemessen und verhältnismässig verschärft wird.

Solange die Gesetzesrevision nicht in Kraft gesetzt ist,
gilt das bisherige Recht!
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